
Einladung zur 25. ordentlichen Mitgliederversammlung
vom Samstag, 10. April 2010, 10.30 Uhr
im Hotel National, Hirschengraben 24, Bern (Nähe Bahnhof)

10.30 Uhr Begrüssung durch den Präsidenten der AUNS

Grussbotschaften:
• Suisse romande: Nationalrat Oskar Freysinger, Vorstandsmitglied der AUNS
• Svizzera italiana: Gianluca Montù, AUNS im Kanton Tessin

10.45 Uhr Standortbestimmung durch AUNS-Präsident Nationalrat Dr. Pirmin Schwander

11.15 Uhr «Unsere Schweiz: Sonderfall oder Auslaufmodell?»

Bundesrat Ueli Maurer
Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
(VBS)

12.15 Uhr Mittagessen für Angemeldete

14.00 Uhr Statutarischer Teil:
1. Protokoll der 24. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 25. April 2009
2. Genehmigung des 24. Geschäftsberichtes 2009
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2009, anschliessend
4. Déchargenerteilung an Vorstand, Rechnungsführung und Geschäftsstelle
5. Budget 2010 und Festsetzung Jahresbeiträge 2011
6. Wahlen
7. Anträge der Mitglieder (bitte Rückseite beachten)
8. Verschiedenes

15.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Zu Beginn der Veranstaltung werden Kaffee und Gebäck serviert.

AKTION FÜR EINE UNABHÄNGIGE UND NEUTRALE SCHWEIZ

Der Präsident: Der Geschäftsführer:

Dr. Pirmin Schwander Hans Fehr
Nationalrat Nationalrat

� Das ursprüngliche Datum 24. April musste aus organisatorischen Gründen
auf den 10. April verschoben werden.
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AUSZUG AUS DEN AUNS-STATUTEN

Stimm- und Wahlberechtigung

Art. 4

Die AUNS besteht aus natürlichen und juristischen Personen als Einzelmitglieder,
aus Kollektivmitgliedern, aus Gönnern und aus Sympathisanten.

Art. 7

Die Mitgliederversammlung setzt sich aus Einzelmitgliedern und den Kollektivmitgliedern zusammen.
Gönner und Sympathisanten haben mit beratender Stimme Zutritt zu allen Mitgliederversammlungen.

Art. 10

Jedes Einzelmitglied hat an den Mitgliederversammlungen und den Urabstimmungen eine Stimme.
Stellvertretung durch Familienangehörige ist zulässig. Kollektivmitglieder sind nach Massgabe ihres
Jahresbeitrages, berechnet auf der Basis derjenigen der Einzelmitglieder, im Maximum aber mit fünf
Stimmen, stimmberechtigt. Gönner und Sympathisanten können kein Stimmrecht ausüben.
Anträge der Mitglieder zuhanden der ordentlichen Mitgliederversammlung sind dem Vorstand zur
Behandlung und Traktandierung spätestens 2 Monate zum Voraus schriftlich einzureichen.

Stim
mausweis

nicht vergessen!

Impressionen von der Mitgliederversammlung 2009
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